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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 2. Februar 1982 angemeldeten 
europäischen Patentanmeldung Nr. 82 100 726.7 ist am 
18. September 1985 das 13 Patentanspruche uinfassende 
europãische Patent Nr. 57 896 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent wurden drei Einsprüche eingelegt 
mit dem Antrag, das Patent mangels Neuheit und 
erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. 

Nit Zwischenentscheidung vom 5. Juli 1989 hat die 
Einspruchsabteilung festgestellt, daB der Aufrecht-
erhaltung des Patentes mit den in der Mitteilung gemai3 
Regel 58 (4) vom 15. Februar 1989 angegebenen, 7 
Patentansprüche umfassenden, Unterlagen keine Einspruchs-
gründe nach Artikel 100 EPTJ entgegenstunden. 

Gegen die Zwischenentscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(Einsprechende I) am 15. September 1989 unter gleich-
zeitiger Entrichtung der Gebühr Beschwerde eingelegt. Die 
Begründung der Beschwerde ist am 31. Oktober 1989 
eingegangen. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, daB 
die Schaltungsanordnung nach Patentanspruch 1 auf keiner 
erfinderischen Tàtigkeit beruhe. Sie verweist hierzu auf 
die DE-A-2 238 440 und auf die VDE-Vorschrift der 
galvanischen Trennung. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) widerspricht in 
ihrer schriftlichen Stellungnahmne vom 8. Mãrz 1990 dem 
Vorbringen der Beschwerdefuhrerin und legt dar, daB die 
Schaltungsanordnung nach Patentanspruch 1 auf einer 
erfinderischen Tàtigkeit beruhe. 
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2 	 T 590/89 	10 

Weder die Beschwerdefuhrerin noch die weiteren nach 

Artikel 107 EPU am Verfahren beteiligten Parteien 
(Einsprechende II und III) haben sich zur Stel].ungnahme 
der Beschwerdegegnerin geäuBert. 

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (unter Einführung 

elner Mer]analsunterteilung des kennzeichnenden Teils in 
a), b) und C)): 

11 1. Schaltungsanordnung für den Betrieb eines an das 

Wechselstromnetz anzuschl ieBenden, elektromagnetisch 
angetriebenen Schlaggeràtes, mit einem Thyristor (8) im 
Erregerstromkreis des Elektromagneten (7), einem Steuer- 
transistor (16), der nur in seinein gesperrten Zustand eine 

Zündung des Thyristors (8) ermöglicht, einem luanuell 

betàtigbaren Schalter (1) und einer un AnschluB an em 

SchlieBen des manuell betàtigbaren Schalters (1) den 
Thyristor (8) höchstens für die Zeitspanne zwischen zwei 

aufeinanderfolgenden Nulldurchgängen der Netzspannung im 

leitenden Zustand haltenden Steuerschaltung, die derart 

ausgelegt ist, daB eine erneute Ansteuerung des Thyristors 
(8) so lange verhindert wird, bis der manuell betätigbare 
Schalter (1) nach Einschaltung wieder geöffnet worden ist, 

worauf erst noch ein den Steuerimpuls für den Thyristor 

(8) liefernder Iinpulskondensator (14) über einen mit ibm 
in Reihe liegenden ohin'schen Ladewiderstand (13) wieder 

hinreichend aufgeladen wird, dadurch gekennzeichnet, 

daB der manuell betätigbare Schalter (1) im Erreger-

stromkreis des Elektromagneten (7) liegt und im 
ausgeschalteten Zustand das Schlaggerãt einschlieBlich 

seiner Steuerung galvanisch vom Netz trennt, 

daB dem im leitenden Zustand den Impuiskondensator (14) 

kurzschlieBenden Steuertransistor (16) das ihn sperrende 
Signal von einem Signalgeber (17) zugeführt wird, der eine 
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3 	 T 590/89 

Reihenschaltung aus einem Signalkondensator (20), einem 
ohm'schen Signalwiderstand (19) und einer für die Haib-
wellen der Erregung des Elektromagneten in Sperrichtung 
liegende Diode (18) aufweist sowie einen Signalabgriff 
zwischen dein Signaiwiderstand (19) und dem Signal-
kondensator (20), in dem eine weitere Diode (21) liegt, 
wobei dieses Signal im AnschluB an die nach dein SchlieBen 
des manuell betätigbaren Schalters (1) auftretende erste 
vollständige Halbwelle der Netzspannung mit zur Polarität 
der für die Erregung des Elektromagneten vorgesehenen 
Halbwelle entgegengesetzter Polarität auftritt, d. h., 
eine Zündung des Thyristors 1st iimner erst nach Ablauf der 
Entprellzeit dieses Schalters móglich, und 

c) daB die bei Durchsteuerung des Thyristors (8) auf-
tretende Potentialverschiebung an dessen Anode zum Setzen 
einer eine Wiedereinschaltsperre (23) bildenden, 
bistabilen Kippstufe (27, 35) herangezogen wird, die 
daraufhin bis zur nächsten öffnung des inanuell betàtig-
baren Schalters (1) den Steuertransistor (16) durchlassig 
steuert.tI 

VIII. Die Beschwerdeführerin arguinentiert wie folgt: 

Zur Lösung der angegebenen Aufgabe - höhere Sicherheit 
gegen Fehlauslösung - sei bei der bekannten Einrichtung 
gemàB DE-A-2 238 440 lediglich ein manuell betàtigbarer 
Schalter un Erregerstromkreis des Elektromagneten mit der 
galvanischen Abschaltung des Geràtes in Verbindung zu 
bringen. Die VDE-Vorschrift nach galvanischer Trennung 
würde den Fachinann zur Anordnung eines soichen 
vorgeschalteten Hauptschalters, der nur die Versorgungs-
spannung em- und ausschaltet, anregen. Die Schlagaus-
lösung könnte unveràndert über den geinäB DE-A-2 238 440 
vorgesehenen Schalter (43) vorgenoimuen werden. 

10 
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4 	T 590/89 

Im übrigen weise die geschützte Schaitungsanordnung keine 

höhere Sicherheit gegen Fehlauslôsung auf ais die bekannte 

Schaitungsanordnung, dafür aber mehr Aufwand. Wenn gleiche 

Wirkungen nur mit höherem Aufwand realisiert würden, 

spreche dies nicht für eine erfinderische Tãtigkeit. 

Die Ausführungen der Einspruchsabteilung zu den Merkmalen 
b) und C) der Schaltungsanordnung des Streitpatents seien 

zu beanstanden, da lediglich deren Neuheit festgestelit, 

aber nicht untersucht worden sei, worin gerade durch diese 

einen gröBeren Aufwand bedingenden Merkmale eine erhöhte 

Sicherheit gegeben sein soil. 

IX. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt den Widerruf des 
Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der 

Beschwerde unter Aufrechterhaltung des Patentes gestutzt 

auf die der angefochtenen Entscheidung zugrundeiiegenden 
Unterlagen. Hilfsweise beantragt sie die Anberaumung einer 

mündl ichen Verhandiung. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU und ist somit zuiãssig. 

Der nun geitende Patentanspruch 1 entspricht den 

Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPU, da er von 

den ursprunglichen Anmeldungsunteriagen gestützt wird und 

gegenüber dem erteilten Patentanspruch ]. eindeutig 

eingeschränkt ist. GemàB Eingabe vom 17. April 1989 der 

BeschwerdefUhrerin (vgi. 2. Abschnitt) bestehen dies-
bezügliche Einwendungen nicht mehr. 
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Neuheit 

Wie auch von der Beschwerdeführerin nicht bestritten wird, 

weist das entgegengehaltene Dokuinent nicht aile Merkmale 

gemäB dent geltenden Patentanspruch 1 auf. Zur - nicht 

bestrittenen - Neuheit bedarf es daher keiner weiteren 

Ausführungen. 

Nãchster Stand der Technik 

Als nãchstiiegender Stand der Technik ist die in Figur 4 

der DE-A-2 238 440 dargestelite Steuerschaltung für em 

Schlagbolzengeràt anzusehen, die auch nach Ansicht der 

Beschwerdeführerin die mm Oberbegriff des vorliegenden 

Patentanspruchs 1 enthaitenen Merkmaie aufweist. Ein dort 

vorhandener manuel]. betätigbarer Schaiter trennt das Gerät 

jedoch nicht galvanisch von der Netzspannung. 

Aufgabe mid Lösung 

5.1 	Gegenüber diesem Stand der Technik soil die Erfindung eine 

Schaltungsanordnung für Schlaggeràte geinài3 Oberbegriff des 

Patentanspruchs 1 ermöglichen, die die vorgeschriebenen 

Sicherheitsanforderungen zu erfüllen vermag und das 

unbeabsichtigte Auslösen eines Schiages zuverlàssig 

verhindert. Hierfür soil kein unvertretbarer Aufwand 
erforderl ich sein. 

Erfinderische Tãtigkeit 

Die Anordnung eines inanuell betätigbaren Schaiters mm 

Erregerstromkreis des Elektroinagneten, der it 
ausgeschalteten Zustand das Schlaggerãt einsch1ieiich 

seiner steuerung galvanisch voin Netz trennt (Merkinal a) 
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dient der ErhOhung der Sicherheit 1111 Sinne der vorliegen-
den Aufgabenstellung und der diesbezüglichen VDE-

Vorschriften. 

Selbst wenn die VDE-Vorschriften den Fachmann zur Anord-

nung eines derartigen Schalters mi Sinrie des Merkmales a) 
in der Schaltungsanordnung gemáB der Entgegenha].tung ange-

regt hàtten, erhielte er daraus noch keine Anhaltspunkte 
für den gemäB den Merkmalen b) und C) autoniatisch ge-
steuerten, verzógerten Beginn des Erregerstromflusses mit 

der speziellen Festlegung der die Entprellzeit berucksich-

tigenden Verzögerungszeit (Merkmal b) und der besonderen 
Auslegung der Wiedereinschaltsperre (Merkmal C). Ohne das 
Merkmal b) müBte der galvanisch trennende Schalter wegen 

Prellens den hohen Einschaltstrom des Elektromagneten 

u. U. mehrmals schalten. Ein gewöhnlicher Schalter ist 

hierzu aber nicht in der Lage. Das Merkmal b) berück-

sichtigt jedoch die Entprellzeit dieses Schalters und 

verhindert seine Zerstörung. Es trägt zur Sicherheit bei. 

Die von der Beschwerdefuhrerjn angesprochene Betätigung 

des Schalters 43 gemAB dem Stande der Technik würde durch 

den Benutzer erfolgen und stünde in keinem automatischen 

Zusammenhang mit einer Betàtigung des angeblich nahe-

liegenden Hauptschalters. Die unabhãngige Betãtigung des 
Schalters 43 könnte zur Zerstörung des Hauptschalters 

führen, wenn der Schalter 43 vom Benutzer vorzeitig 
betãtigt würde. 

Auch die durch das Merkmal C) verwirklichte Doppelschlag-

sperre unter Verwendung einer bistabilen Kippstufe ist 

verschieden von der Doppelschlagsperre gemáB der 

Entgegenhaltung. GemàB Merkmal C) wird der Steuer-

transistor durchlàssig gesteuert, gemáB der Entgegen-

haltung jedoch gesperrt. 
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Der Fachmann wird also selbst bei Berücksichtigung der 

VDE-Vorschriften nicht dazu angeregt, die Schaltungs-

anordnung gemâB DE-A-2 238 440 im Sinne der kenn-

zeichnenden Nerkmale a) bis C) ZU iuodifizieren. Die von 

der Beschwerdeführerin angesteilte Aufwandsbilanz ist für 

diese Feststellung unbeachtlich. 

Die Einspruchsabteilung hat in ihrer angefochtenen 

Zwischenentscheidung unter Punkt 4.3 (Seite 8) fest-

gestelit, daB die beanspruchte Schaltungsanordnung, wie 

ihr Vergleich mit Figur 4 der DE-A-2 238 440 unmittelbar 

zeigt, sowohl hinsichtlich ihrer Zusammensetzung als auch 

hinsichtlich ihrer internen Wirkungsweise erheblich von 

dieser bekannten Schaltung abweicht. Weiterhin hat sie 

festgestellt, daB aus den weiteren im Verfahren befind-

lichen Dokumenten jeweils lediglich Teilkombinationen der 

insgesamt beanspruchten Nerkmale in abweichenden Zusammen-

hàngen bekannt waren. Sie hat daraus gefolgert, daB keine 

Rede davon sein känne, daB die beanspruchte Schaltungs-

anordnung nahegelegen habe. 

Die Kainmer schliei3t sich dieser Ansicht der 

Einspruchsabteilung an. 

Der geltende Patentanspruch 1 1st soinit gewährbar, da sein 

Gegenstand mi Sinne der Artikel 54 und 56 EPU neu ist und 
auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. 

Gegen die abhàngigen Patentanspruche 2 bis 7 1st nichts 

einzuwenden. 

I 
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Entscheidungsforiiel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Geschãftsstellenbeamtjn: 	Der Vorsitzende: 

/ 

M. 1(iehl' 
	

J. van Voorthuizen 
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